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  Gemeinde  Stadt Aulendorf 

Landkreis  Ravensburg 

 

  Bebauungsplan „Am Bildstock II – 2. Änderung“  

 

Darstellung Planungsalternativen 

 

1 Alternative A 6 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhäuser 

(Planstand 13.01.2021) 

 

  Das Plangebiet wird verkehrlich über die bestehende 

Wohnstraße am Bildstock erschlossen. Die südliche Wohnstraße 

wird als Stichstraße zur Erschließung der Grundstücke Plan Nr. 3 

und 5 verlängert. Zur Verbindungsstraße Saulgauer – Hillstraße 

erfolgt nur eine Fußweganbindung.  

 

Es werden sechs Grundstücke für eine Bebauung mit Ein-

Zweifamilien-Wohnhäusern vorgesehen. 

Die Wohngebäude sind um den zentralen Grünbereich 

gruppiert und bilden, in Verbindung mit den bestehenden 

Gebäuden, nach innen einen grünen Platzraum.  

Die Höhenlage der Einzelhäuser wird an den bestehenden 

Geländeverlauf angeglichen. Nach außen hin entsteht 

dadurch ein ruhiger, durch die geplante Alleebepflanzung 

entlang der Verbindungstraße gut eingegrünter Ortsrand.   

Die Gebäude sind in Höhenentwicklung und Dachform an die 

bestehende Bebauung Am Bildstock angeglichen, sodass trotz 

der gegenüber dem Bestand erheblich kleineren Grundstücke, 

wie die Modellbilder zeigen, die im ursprünglichen 

Bebauungsplan angestrebte städtebauliche und 

gestalterische Einheit für das Wohngebiet am Bildstock II 

entstehen kann.  

 

  

Bebauungsvorschlag Alternative A 

 

 

 

 



2 

 

   

2 Alternative B 4 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhäuser 

2 Mehrfamilien-Wohnhäuser mit je 5-8 Wohnungen 

 

Alternativ wurde auf Wunsch des Gemeinderates eine 

Bebauung mit Mehrfamilien-Wohnhäusern untersucht. 

Ein Bebauungsvorschlag mit vier, um einen Innenhof 

gruppierten Mehrfamilienhäusern wurde in der Sitzung des 

Gemeinderates am 14.06.21 vorgestellt. Die dichte Bebauung 

mit ausschließlich Mehrfamilien-Wohnhäusern wurde wegen 

der Lage am Ortsrand und der bestehenden kleinteiligen 

Bebauung jedoch verworfen. 

Die Möglichkeit einer Mischung der Wohn- und Gebäude-

formen sollte noch untersucht werden. 

 

In Planalternative B wird für den südlichen, an die Retentions-

mulde angrenzenden Bereich eine Bebauung mit Mehr-

familien-Wohnhäusern dargestellt. Für die nördlichen 

Grundstücke wird die Bebauung mit Ein- bis Zweifamilien-

häusern beibehalten. 

Da bei dichterer Bebauung zusätzlicher Fahrverkehr zu 

erwarten ist, der nicht um den zentralen Grünbereich geführt 

werden sollte, wird vorgeschlagen eine Verkehrsanbindung an 

die Verbindungsstraße Saulgauer-Hillstraße herzustellen. Ein 

Umfahren des zentralen Grünbereich ist nicht mehr 

erforderlich, die Verkehrsflächen im Platzbereich können 

reduziert werden. 

Von dieser Straße aus werden sowohl die Mehrfamilien-

Wohnhäuser südlich, als auch die beiden Grundstücke 

nördlich erschlossen. Die erforderlichen Stellplätze für die 

Mehrfamilien-Wohnhäuser sollen in einer Tiefgarage 

nachgewiesen werden. 

 

Um auch für die größeren Gebäude das Einfügen in den 

Geländeverlauf zu ermöglichen, werden zwei in der 

Höhenlage versetzte Wohnhäuser vorgeschlagen. Die Zufahrt 

zur Tiefgarage erfolgt zwischen den Gebäuden über eine 

zumindest teilweise überdeckte Rampe. Die Gebäude haben 

zwei Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss, das 

im Bereich des Freisitzes zurückgesetzt ist. 

Die Grundfläche der Gebäude beträgt jeweils ca. 220–250m², 

die Traufhöhe ca. 6,70 m bis 7,00 m. Das Grundstück muss, je 

nach gewähltem Stellplatzschlüssel, weitgehend unterbaut 

werden, um umgebende Grün- und Freiflächen für die 

Wohnungen von Stellplätzen frei zu erhalten. 

Um die Gebäude zumindest in der Formsprache an die 

bestehende Bebauung anzubinden, wird als Dachform 

Satteldach vorgeschlagen. Um auch die Wohnungen im 

Dachgeschoss sinnvoll nutzen zu können, beträgt die 

Dachneigung 37° bis 42°, was zu einer entsprechenden 

Firsthöhe von ca. 11,00 m bis 12,00 m führt. 
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  Die Modellbilder zeigen, dass sich die beiden Wohngebäude 

selbst bei moderater Größe und Höhenentwicklung nur schwer 

in die bestehende Baustruktur einfügen lassen. Aufgrund der 

Hanglage wird die Überdeckung der Tiefgarage erschwert, 

das Auffüllen des Geländes ist aufgrund der Höhenlage der 

Straße und der bestehenden Bebauung nicht möglich.   

Zudem werden die nördlich angrenzenden Grundstücke durch 

die deutlich höhere Bebauung verschattet. Die städtebauliche 

Anlage mit den um den zentralen Platzbereich gruppierten 

giebelständigen Gebäuden verliert durch die uneinheitliche 

Baustruktur ihre räumliche Wirkung. 

Die Gebäude dominieren den Ortsrand an der Stadteinfahrt 

aus Richtung Bad Saulgau, die Eingrünung durch die geplante 

Alleebepflanzung wird erst nach vielen Jahren wirksam. 

 

  

 
Bebauungsvorschlag Alternative B 

 

 

3 Alternative C 4 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhäuser 

2 Mehrfamilien-Wohnhäuser mit je 5-8 Wohnungen 

 

Um die Höhenentwicklung der Mehrfamilien-Wohnhäuser zu 

reduzieren und eine zeitgemäße Formsprache zu ermöglichen,  

wurde eine Planvariante dargestellt, die für diese Gebäude 

anstelle von Satteldächern begrünte Flachdächer vorsieht. 

 

Durch die geringere Gesamthöhe der Gebäude wird zwar die 

Belichtungs- und Besonnungssituation für die nördlich und 

östlich anschließende Bebauung verbessert. Die Modellbilder 

zeigen jedoch, dass die Gebäude damit umso mehr zu 

Fremdkörpern in der Siedlungsstruktur am Ortsrand werden. 
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Bebauungsvorschlag Alternative C 

 

 

4 Alternative D 4 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhäuser 

2 Doppelhäuser 

 

Die Planalternative mit Straßenanbindung zur Verbindungs-

straße Saulgauer-Hillstraße ermöglicht die Erschließung für eine 

dichtere Bebauung der beiden südlichen Grundstücke.  

Bei einer Erschließung von Norden wäre hier auch die 

Bebauung mit zwei Doppelhäusern möglich. Die Baugrenzen 

lassen auch eine über die Garagen verkettete, aber 

höhenversetzte Bebauung zu. 

Sofern je Doppelhaushälfte zwei Wohneinheiten zugelassen 

werden, könnten max. 8 Wohnungen entstehen.  

Das zulässige Maß der Nutzung und die Gebäudehöhen 

werden gegenüber der Einzelhausbebauung auf den 

nördlichen Grundstücken geringfügig erhöht.  

Die örtlichen Bauvorschriften werden auf Einzel- und 

Doppelhäuser gleich angewendet. 

 

Die Modellbilder zeigen, dass sich die Gebäude trotz größerer 

Kubatur in die bestehende städtebauliche Struktur einfügen 

und sowohl den Platzbereich räumlich abschließen, als auch 

einen verträglichen Übergang zur freien Landschaft am 

Stadtrand bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

  

 
Bebauungsvorschlag Alternative D 
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